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Semesterticket

Ferienpass 2017
Bald ist es soweit...

Der Ferienpass 2017 wird in den nächsten Ta-
gen im Kindergarten und der Volksschule Sip-
bachzell ausgeteilt. Den älteren Schülern, die in 
Sipbachzell wohnhaft sind, wird der Ferienpass 
zugeschickt.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme am abwechs-
lungsreichen Ferienprogramm!

SIPBACHZELLER 

FERIEN 
PASS 2017

Eine Initiative der Gemeinde Sipbachzell 
verwirklicht von engagierten 

Einzelpersonen und Vereinen
www.sipbachzell.at 

gemeinde@sipbachzell.ooe.gv.at

Sturdierende aufgepasst!

Da das Semesterticket in vielen Städten nur mit 
Hauptwohnsitz im Studienort vergünstigt erwor-
ben werden kann, hat sich der Gemeinderat für 
alle, die im Herzen aber noch Sipbachzeller sind, 
etwas einfallen lassen!

Wer seinen Hauptwohnsitz in Sipbachzell be-
lässt, bekommt den Differenzbetrag des Se-
mestertickets  gegen Vorlage eines Kaufbeleges 
und einer Inskriptionsbestätigung nach Ablauf 
des Semesters von der Gemeinde Sipbachzell 
vergütet.

für eine sichere Heimreise von Veranstaltungen!
Du bist zwischen dem vollendeten 15. und dem 

19. Lebensjahr?
Besuchst gerne Veranstaltungen und Partys?
Möchtest wieder sicher nach Hause kommen?

Gegen Vorlage einer Taxirechnung am Gemein-
deamt Sipbachzell bekommst du eine Vergütung 
von maximal € 10,- pro Rechnung und das 5 x 
jährlich!

Eine Förderung erfolgt nur für Fahrten an Wo-
chenenden (Nacht auf Samstag und Nacht auf 
Sonntag) sowie die Nacht auf einen gesetzlichen 
Feiertag.

Unterstützung von pflegebedürftigen Perso-
nen durch die Gemeinde Sipbachzell:

Pro pflegebedürftiger Person, die aufgrund von 
Inkontinenz Windeln benötigt, werden von der 
Gemeinde Sipbachzell monatlich 4 Müllsäcke 
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die Notwendig-
keit der Windeln 
ist durch eine 
Arztbestätigung 
nachzuweisen.

Ein Bestätigungsformular erhalten Sie am Ge-
meindeamt Sipbachzell.

Unterstützung Pflegebedürftiger

Jugendtaxi
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Info Gemeindearzt

OÖ Schulveranstaltungsbeihilfe

Wir haben die OÖ Schulveranstaltungsbeihilfe ab dem Schuljahr 2017/18 geändert, damit zukünftig 
mehr Kinder diese finanzielle Unterstützung nutzen können! 

Ab kommendem Schuljahr unterstützen wir alle Familien, von denen ein Kind bei einer zumindest 
4tägigen Schulveranstaltung teilgenommen hat bzw. zwei oder mehr Kinder an einer mehrtägi-
gen – also zumindest 2tägigen – Schulveranstaltung mit einer Nächtigung teilgenommen haben. 
Zukünftig reichen pro Familie also schon 4 Tage, die als Schulveranstaltungen mit Nächtigung 
nachgewiesen werden, damit eine Schulveranstaltungsbeihilfe bei geringem Haushaltseinkommen 
ausbezahlt wird.

Für Schulanfänger gibt es weiterhin die OÖ Schulbeginnhilfe, um die notwendigen Anschaffungen 
zu Schulbeginn leichter stemmen zu können, bekommen Eltern mit einem geringen Haushaltsein-
kommen auf Antrag 100 Euro vom Familienreferat zugeschossen. Der Zuschuss wird einmalig beim 
Eintritt in die Pflichtschule gewährt.

Auf www.familienkarte.at kann der Antrag auch online gestellt werden bzw. finden Sie das Formular 
zum Donwloaden. Auch liegen die Formulare in der Schule und am Gemeindeamt auf. 

 

Amt der Oö. Landesregierung

Direktion Bildung und Gesellschaft / Familienreferat
4021 Linz  •  Bahnhofplatz 1

Oö. Landesregierung informiert

Personalnews
Mein Name ist Verena 
Riedler und seit März 
darf ich nun schon das 
Team des Gemeinde-
amtes unterstützen.

Ich wohne in Sipbach-
zell, Nussbaumweg 8, 
derzeit noch bei meinen 
Eltern.   

Es ist mir eine große Freude in meiner Heimat-
gemeinde arbeiten zu dürfen. Ich freue mich auf 
alle Aufgaben und Herausforderungen die mich 
in Sipbachzell noch erwarten werden.
 

Verena Riedler

Info Gemeindearzt
Ordinationsfreie Tage:

31.07. - 11.08.2017
21.09. - 22.09.2017

Liebe Patienten!

Um eine Verbesserung der Wartezeiten zu errei-
chen wird Folgendes angeboten:

Arzneimittel-Express

am ERSTEN Montag im Monat zwischen 
12.30 - 13.30 Uhr 

Abholung/Bestellung von Medikamenten.
Keine Ordination!

Nächster Termin 03.07.2017
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Brauchtumsfeuer

Brauchtumsfeuer
Sonnenwendfeuer in Oö.

Das Bundesluftreinhaltegesetz verbietet grund-
sätzlich das Verbrennen von biogenen Mate-
rialien (z.B. Holz) außerhalb geeigneter Feu-
erungsanlagen. Der Landeshauptmann kann 
per Verordnung Ausnahmen von diesem Ver-
bot, beispielsweise für Feuer im Rahmen von 
Brauchtumsveranstaltungen, zulassen. 
Für Oberösterreich gibt es mit der kundgemach-
ten Oö. Brauchtumsfeuer-Verordnung (LGBl.Nr. 
9/2011) eine solche Ausnahmeregelung. 

Die Verordnung des Landeshauptmanns von 
Oberösterreich über Ausnahmen vom Verbot 
des Verbrennens biogener Materialien im Rah-
men von Brauchtumsveranstaltungen lautet:
Auf Grund des § 3 Abs. 4 und 6 Bundesluftrein-
haltegesetz (BLRG), BGBl. I Nr. 137/2002, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 
77/2010, wird verordnet:

§ 1
Ausnahmen vom Verbot des Verbrennens
Vom Verbot des Verbrennens biogener Ma-
terialien außerhalb von Anlagen (§ 3 Abs. 1 
Bundesluftreinhaltegesetz - BLRG, BGBl. I Nr. 
137/2002, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 77/2010) ausgenommen sind Feuer 
im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen, 
die durch volkstümliche Übung in der Region 
traditionell anerkannt sind. Brauchtumsfeuer 
dürfen bis zu zwei Wochen vor und nach dem 
das Brauchtum begründenden Datum (zB 
Sonnenwende oder sonstiger Brauchtag) abge-
brannt werden.

§ 2
Materialien
Für Brauchtumsfeuer dürfen nur biogene Ma-
terialien im Sinn des § 1a BLRG im trockenen 
Zustand verwendet werden.
§ 3
Sicherheitsvorkehrungen
(1) Das Brauchtumsfeuer ist von der Veranstal-

terin bzw. dem Veranstalter spätestens zwei 
Werktage vor dessen Beginn der Gemeinde, in 
der das Brauchtumsfeuer vorgesehen ist, unter 
Nennung von Namen, Anschrift und Telefon-
nummer der verantwortlichen Person zu mel-
den.

(2) Die Veranstalterin bzw. der Veranstalter ist 
dafür verantwortlich und hat dafür zu sorgen, 
dass

1. geeignete Maßnahmen getroffen werden, 
durch die eine unkontrollierte Ausbreitung des 
Feuers wirksam verhindert wird;
2. geeignete Löschhilfen in der Nähe der Feuer-
stelle bereit gehalten werden;
3. bei starkem Wind oder bei Dürre das Feuer 
nicht entzündet wird;
4. geeignete Maßnahmen getroffen werden, 
durch die eine unzumutbare Belästigung oder 
eine Gefährdung der Nachbarschaft, insbeson-
dere durch Funkenflug oder starke Rauchent-
wicklung, wirksam verhindert wird;
5. das Brauchtumsfeuer beaufsichtigt wird. 
Bevor die verantwortliche Person die Stelle ver-
lässt, an der das Brauchtumsfeuer abgebrannt 
wird oder wurde, ist dieses entweder gänzlich 
zu löschen oder eine Brandwache einzurichten.

Meldepflicht  beim Gemeindeamt  beachten!
Formular liegt im Gemeindeamt auf oder 
unter www.sipbachzell.at / Bürgerservice / For-
mulare / Allgemein / Brauchtumsfeuer  
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BH Wels-Land informiert / 
Stellenausschreibung Schliessleder

Stellenausschreibung Gasthaus Schliessleder
KÜCHENHILFE / KÖCHIN GESUCHT

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort Verstärkung!

Voraussichtliche Arbeitszeiten: Di - Fr & So 9:00-14:00 Uhr

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an: Gasthaus Schliessleder
           Leombach 3
           4621 Sipbachzell
           Tel.: 0676/3183676

 

Bezirkshauptmannschaft Wels-Land
4602 Wels  •  Herrengasse 8, Postfach 119

BH Wels-Land informiert

Ungarische Abfallsammler

Abfallsammlungen und das Bereitstellen dieser „Sammelware“ sind strafbar!

Auf Grund vermehrter Sperrmüllsammlungen durch ungarische Familien dürfen wir Ihnen nachfol-
gendes mitteilen:

Ungarische Abfallsammler versuchen wieder vermehrt in gut organisierten Netzwerken im oberös-
terreichischen Zentralraum mit Altstoffen im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes „schnelles Geld“ 
zu machen. Dabei nehmen sie vorerst Alles in Bausch und Bogen mit, um für sie wertlose Gegen-
stände anschließend neben der Straße oder auf Rastplätzen abzuladen. Vermarktet wird diese 
illegale Sammeltätigkeit gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle (vom Schlittschuh bis zum Auto-
wrack) per händisch verteilter Flugzetteln als „Sammlung einer ungarischen Familie“.

Aufgrund der möglichen Gefahren für die Umwelt bedarf die Tätigkeit eines Abfallsammlers der 
behördlichen Prüfung und Genehmigung. Diese wird nur erteilt, wenn die fachliche und organisato-
rische Befähigung und die persönliche Verlässlichkeit gegeben sind. Die erwähnten Sammler besit-
zen keine solche Genehmigung und handeln somit illegal. Neben diesen illegalen Abfallsammlern, 
machen sich auch jene Personen strafbar, die Sachen an diese Sammler abgeben oder für sie be-
reitstellen. Sie machen sich daher strafbar, wenn Sie Ihren Sperrmüll für diese Sammlungen vor Ihr 
Haus stellen! Derartige Verwaltungsübertretungen sind mit Strafen von bis zu 41.200,- € zu ahnden.

Ideale Anlaufstelle für Gegenstände, die kaputt oder reparaturbedürftig sind – oder die man einfach 
nicht mehr haben möchte – sind die Altstoffsammelzentren. Dinge, die zu schade zum Wegwerfen 
sind, werden dort aussortiert und im Wege sozialer Einrichtungen zur Wiederverwendung bereitge-
stellt.
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BAV - Info Grünabfallsäcke

GRÜNABFALLSÄCKE

Die Grünabfallsäcke sind ein Angebot, wenn fallweise 
zusätzliche Mengen an Gartenabfällen zu entsorgen 
sind. Zur laufenden Entsorgung größerer Mengen stehen 
Ihnen Sammelstellen zur Verfügung.

Stand 10/16
www.umweltprofis.at/wels-land

Bei Fragen steht die Abfallberatung Wels am                                            
gerne zur Verfügung.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

•	 Im Grünabfallsack darf laut Hersteller nur Material bis maximal 25 kg entsorgt 
werden!

•	 Grünabfallsäcke bis zur Entsorgung möglichst trocken aufbewahren (bei nassen 
Säcken besteht die Gefahr, dass der Boden durchreißt, sobald sie aufgehoben 
werden) 

• Größere Mengen an Grünabfällen bitte bei der nächsten Sammelstelle anliefern!

Altstoffsammelzentren in Marchtrenk, Gunskirchen und Stadl-Paura

Kompostieranlagen
 ▪Fa. Brandstätter, Unterschauersberg 14, 4600 Thalheim
 ▪Fa. Gschwendner, Ornharting 2, 4652 Fischlham 
 ▪Fa. Kirchmayr, Goldstraße 11, 4642 Sattledt
 ▪Fa. Seitz, Silbersberg 2, 4632 Pichl
 ▪Fa. Auer, Aichham 2, 4650 Edt bei Lambach 

max. 2 Säcke zur Biotonne dazustellen!
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DEIN TICKET
JETZT ONLINE

BESTELLEN!
   SCHÜLER - TICKET &

LEHRLINGS - TICKET ODER

        JUGENDTICKET-NETZ

ab 6.6.2017
online bestellen!

Scannen & beStellen!

www.shop.ooevv.at
REGISTRIEREN

BESTELLCODE 
BEREIThaLTEN

CODE BESTELLvORGaNG 
DuRChfühREN

fERTIG

Bestellcode bzw. Lehrvertrags - Nummer 
bereithalten und ONLINE bestellen!

ACHTU
NG

WICHTIG

!



Redaktionsschluss für die nächste Gemeindemitteilung ist Freitag, der 28. Juli 2017!

Veranstaltungskalender
TAG DATUM VERANSTALTUNG ORT VERANSTALTER
Juni 2017

Freitag 23.06.2017
Fahrt zum Aspacher G‘stanzlsingen

Bezirkswandertag Stadl-Paura

Goldhaubengruppe/Bäu-
erinnen
Seniorenbund

Samstag 24.06.2017 Mütterunde
BMF mit Marschwertung Stadl-Paura MV Sipbachzell

Sonntag 25.06.2017 KiGo 09:30h

Freitag -
Sonntag

23.06.2017-
25.06.2017 Mittelalterfest

Freitag 30.06.2017 Sonnwendfeuer Musikverein
Juli 2017

Samstag 01.07.2017 Ersatztermin - Sonnwendfeuer Musikverein
Dienstag 04.07.2017 Senioren-Messe 09:00h
Freitag 07.07.2017 Grillfest Sportplatz Pensionistenverband
Donnerstag 13.07.2017 Schnitzl- und Bratlfest Bienenparadies Seniorenbund
Sonntag 16.07.2017 Drei Gipfeltour am Attersee Alpenverein
Dienstag 18.07.2017 KFB-Messe 09:00h
Sonntag 23.07.2017 Pfarrfest
August 2017
Dienstag 01.08.2017 Senioren-Messe 09:00h
Freitag 04.08.2017 Open-Air-Kino JVP
Samstag -
Sonntag

05.08.2017-
06.08.2017 Sommerfest FF Giering-Rappersdorf

Samstag 12.08.2017 Landlust Krapfenhof Musikverein

Dienstag 15.08.2017
Maria Himmelfahrt
Kräuterweihe 9:30h
Familienwallfahrt Adlwang

Goldhauben
KMB

Samstag 19.08.2017 Dämmerschoppen FF Leombach
Samstag 26.08.2017 Landespflügen Krapfenhof Landjugend Sipbachzell
Montag - 
Mittwoch

28.08.2017- 
30.08.2017 Seniorenbund Ausflug Seniorenbund

Dienstag 29.08.2017 Herbstausflug Pensionistenverband


